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ſtändiger Reihenfolge ſtatt

nächſte Kalenderwoche Gültigkeit haben gelangt jeder Haus
halt rechtzeitig in den Beſitz ſeiner Brotmarken Es liegt

Reihenfolge behufs ſchneller Abfertigung ſtreng einzuhalten

Brotmarken Ausgabeſtellen

1 Uhr mittags

ſich bisher noch nicht durchführen laſſen

der 1 Gruppe erhalten und würden ſo

durch ein rotes Kreuz in der Mitte des Scheines
net ſind

haben anzumelden damit ſie in die Kundenliſte Nr 2 auf

entſprechend kenntlich zu machen Eine Abſchrift des

AbendAusgabe

Halle und Umgebung
valle den 14 April 1917

Amtlicher Teil
Verſorgungsregelung in der Woche vom 16 bis 22 April

Auf Grund der S 47 und 49 der Verordnung des Bundes
rates vom 26 Juni 1916 R G Bl S 590 der Verordnung
über die en und die Verſorgungsregelungund gemäß der Verordnung des Magiſtrates vom 15 Sept
1916 wird für den Stadtbezirk Halle folgendes angeordnet

s l
Jn der Woche vom 16 bis 22 April dürfen auf den Ab

ſchnitt 1 der neuen Kartoffelkarte bis fünf Pfund Kar
toffeln abgegeben und entnommen werden Die Verkäufer
haben beim Verkaufe dieſen Abſchnitt von der Kartoffelkarte
abzutrennen und den Verkauf in der vorgeſchriebenen Weiſe
im Lebensmittelſchein Rubrik D erſichtlich zu machen Von
der Kartoffelkarte bereits abgetrennte Abſchnitte ſind un
gültig und daher von den Verkäufern zurückzuweiſen

S 2
Jn allen Haushaltungen Einzeln Haushalte Anſtalten

Krankenhäufer Lazarette uſw darf von dem vorhandenen
Kartoffelvorrat in der Woche vom 16 22 April nicht mehr
verbraucht werden als 5 Pfund auf den Kopf des Haus
haltes Zuwiderhandlungen fallen unter die Strafdrohung
des S 6 dieſer Verordnung Es wird abermals darauf hin
gewieſen geß Perſonen die ihre Vorräte früher verbrauchen
als dem Verſorgungsplan entſpricht auf weitere Zuwerſung
von Kartoffeln oder einen Erſatz nicht zu rechnen haben

S 3

Schwerſt und Schwerarbeiter dürfen auf den Ab
ſchnitt 23 der grauen Kartoffelzuſatzkarte fünf auf den Ab
ſchnitt 23 der grünen Karte vier Pfund Kartoffeln kaufen

An dieſe Perſonen darf die Ware gegen Vorlage und Ein
n des bereits abgetrennten Abſchnittes der Zuſatz

arte abgegeben werden z

Die Verkäufer die Abſchnitte der Kartoffelkarten
am Dienstag den 24 April dem Stadternährungsamt in der
vorgeſchriebenen Weiſe gebündelt abzuliefern

s 5
gr der Woche vom 16 bis 22 April gelangen außerdem

ur Verteilung auf den Kopf der Vevölkerung ein viertel
fund Bohnen ein viertel Pfund Grieß und ein halbes

Pfund Sauerkraut Die weitere Regelung erfolgt durch be
ſondere Bekanntmachungen

S 6
Zuwiderhandlungen gegen dieſe Anordnung die mit

der Bekanntmachung in Wirkſamkeit tritt werden nach S 16
der Bekanntmachung vom 1 Dezember 1916 bezw nach S 17der Verordnung über Preispeaſan geſtellen geſtraft

Bekanntmachung
betr Ausgabe der Brotmarken

Die Ausgabe der Brotmarken findet vom 16 d Mts ab
in wöchentlichen Zwiſchenräumen und zwar in folgender

An die Brotausweisinhaber mit den Anfangsbuchſtaben
A bis F jeden Montag
G bis H jeden Dienstag
J bis L jeden Mittwoch
Mbis R jeden Donnerstag
S bis T jeden Freitag
A bis Z jeden Sonnabend

Da die ausgegebenen Brotmarken ſtets nur für die

daher im eigenſten Jntereſſe der Markenabholer die obige

Die Ausgabe der Brotmarken erfolgt in den zuſtändigen
in der Zeit von vormittags

9 Uhr bis nachmittags 3 Uhr an den Sonnabenden nur bis

Zuſatzfleiſchkarten für Jnhaber der durch ein rotes Kreuz
gekennzeichneten Lebensmittelſcheine

Die geplante Ausgabe der neuen Lebensmittelſcheine hat
ſo daß diejenigen

Perſonen die ſich nur zum Teil ſelbſt beköſtigen in dem Beſitz
des grauen Lebensmittelſcheines durch ein rotes
Kreuz in der Mitte des Scheines gekennzeichnet geblieben
ſind Dieſe Perſonen haben infolgedeſſen Zuſatzfleiſchkarten

enötigt ſein die
Fleiſchzulage zu dem üblichen Kleinhandelspreis zu kaufen
Da der größte Teil dieſer Perſonen aber zu der anderen

Gruppe zu rechnen iſt ſo wird folgendes angeordnet
r der grauen Lebensmittelſcheine welche

gekennzeich
ſich nochmals beiſich zur Kundenliſte angemeldet

Die J
ben am Dienstag den 17 d

dem Fleiſcher bei dem ſie

genommen werden und es ihnen ermöglicht wird die
ulage zu den verbilligten Preiſen zu erhalten Die Fleiſcher

leiſch
aben die ſich Meldenden in der Kundenliſte Nr 1 zu e

und in einem Nachtrag zur Kundenliſte Nr 2 einzutragen
Auch iſt die erfolgte Ummeldung auf dem h h

ach

trags zur Kundenliſte Nr 2 iſt von den Fleiſchern alsbald
ſpäteſtens bis Donnerstag den 19 d dem Stadt
ernährungsamt Abteilung IV abzuliefern

Weiter iſt es erforderlich daß die Jnhaber der grauen
Lebensmittelſcheine welche durch ein rotes Kreuz in der
Mitte des Scheines gekennzeichnet ſind die ihnen ausgehän
digten Zuſatzfleiſchkarten der 1 Gruppe in ſolche der
2 Gruppe umtauſchen Zu dieſem Zwecke haben ſie ihren
Lebensmittelſchein nebſt den ausgehändigten Zuſagfleiſch
karten vom Dienstag den 17 bis Freitag den 20 d M dem
Stadternährungsamt Abteilung IV Rathausſtr 19 Zimmer
50 vorzulegen wo ihnen gegen Rückgabe der Zuſatzleiſch
karte der I r eine ſolche der 2 zuſchußberechtigten
Gruppe rote Farbe behändigt werden wird und zwar am
Dienstag die Perſonen mit den Anfangsbuchſtaben A bis G
Mittwoch H bis L Donnerstag M bis R Freitag S bis Z

Halle den 14 April 1917
Der Magiſtrat

Bekanntmachung
über Höchſtpreiſe für die Fleiſchzulagen zu verbilligten

Preiſen
Vom 16 April 1917 ab werden auf Grund der Verord

nung des Bundesrats vom 5 September 4 November 1915
über die Errichtung von Preisprüfungsſtellen und die Ver
orgungsregelung die Preiſe für die auf die e
leiſchzuſatzmarken der 2 zuſchußberechtigten Gruppe rote
jarbe zu verabfolgende Fleiſchmenge von 250 Gramm ein

halbes Pfund Schlachtviehfleiſch wie folgt fortgeſetzt
S 1

Der Preis für ein halbes Pfund darf nicht überſteigen
für

J Rindfleiſch

Rindfleiſch 0,35 MRindfleiſch ohne Knochen oder Knochenbeilage 0,50 A

Gehacktes 0,45 AII Schweinefleiſch
a friſches Fleiſch und Fett

leiſch 0,20 Aehacktes 0,30 AFett 0,20 Ab verarbeitetes Fleiſch

Kaſſeler Kamm 0,35 AKaſſeler Rippen 0,40Schinken roh im ganzen 0,60 A
Schinken roh im Ausſchnttt 0,20 Ainken gekocht im ganzen 0,70
Schinken gekocht im Ausſchnitt 0,90 A
eräucherter Speck 0,60 ASieltene 0,30 Ae Wurſtwaren uſw
friſche Blut und Leberwurſt 0,30 A
eräucherte Blut und Leberwurſt 0,25
riſche Blut u Leberwurſt Ausl Ware 0,60
Sülzwurſt Schwartenwurſt 0,30 AMettwurſt 0,50 AKnackwurſt 0,60 AZungenwurſt 0,60 ASchlackwurſt Cervelatwurſt 0,80Plockwurſt Auslandsware 1,00 A
Ausgelaſſenes Fett 0,50III Kalbfleiſch

Kalbleiſch 0,15 AIV Hammelfleiſch

Hammelfleiſch 0,35F 2
Die feſtgeſetzten Preiſe ſind Höchſtpreiſe im Sinne des

e betreffend Höchſtpreiſe vom 4 Auguſt 1914 in der
Faſſung der Bekanntmachung vom 17 Dezbr 1914 R G Bl
S 516 in Verbindung mit den Bekanntmachungen vom
21 Januar 1915 und 23 März 1916

Zuwiderhandlungen werden gemäß S 6 des Geſetzes mit
Gefängnis bis zu einem Jahre eder mit Geldſtrafe bis zu
10 000 Mk beſtraft auch kann neben der Gefängnisſtrafe auf
Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt und angeordnet
werden daß die Verurteilung auf Koſten des uldigen
öffentlich bekannt zu machen iſt

Verkauf in den Fleiſcherläden
Vom Montag den 16 d Mts ab werden die Fleiſcherläden

an den folgenden Tagen und an den nachſtehend angegebenen
Zeiten geöffnet ſein

Montag vormittags bis 1 Uhr mittags
Mittwoch vormittags bis 1 Uhr mittags
Freitag vormittags bis 1 Uhr mittags
Sonnabend den ganzen Tag
Sonntag an den für den Verkauf zugelaſſenen Stunden

ch Dienstag und Donnerstag bleiben die Fleiſcherläden ge
ſen

Weiße Bohnen
Auf Grund der Bundesratsverordnung vom 25 Sept

bezw 4 Novbr 1915 wird der Verkauf von weißen Bohnen
wie et

r Verkauf beginnt am Montag den 16 April 1917
Für c Perſon eines Haushaltes kann ein viertel Pfund
verabfolgt werden Der Verkaufspreis beträgt 60 Pfenneg
für das Pfund
Die Käufer ſind verpflichtet bei dige Verkäufern

die Bohnen einzukaufen bei welchen ſie für den Bezug von
Kolonialwaren in die Kundenliſten eingetragen ſind Die
Abgabe hat unter Eintragung in den Lebensmittelſchein in

Zum Sehulanfang

Halle a Gr Ulriohstrasese 19

J Beiblatt zu Ur 174 der Saale Feitung
WAA Z

die Rubrik 6 Spalte 9 ſowie unter Abtrennung der
Marke 25 des Warenbezugsſcheines IV zu erfolgen

Die Verkäufer ſind verpflichtet die Abſchnitte zu Hun
derten gebündelt im Stadt Ernährungsamt Schmeerſtr 1
TZraxſggngy 2 Obergeſchoß binnen acht Tagen unter An
gabe ihres Reſtbeſtandes einzureichen

Zuwiderhandlungen unterliegen der Beſtrafung nach
8 17 der Verordnung vom 25 Sept 4 Rovbr 1915

Städtiſcher Herings Verkauf

Auf Grund der Bundesratsverordnung vom 25 Sep
tember,4 November 1915 wird der Verkauf der der Stadt
überwieſenen Heringe wie folgt geregelt

Der Verkauf wird am Montag den 16 April 1917 in
der Talamtſchule fortgeſetzt

Zugelaſſen zum Einkauf werden die Jnhaber der Lebens
mittelſcheine mit den Nummern 39 001 45 000 und zwar
von 12 Uhr vormittags die Nummern 39 001 42 000 und
von 6 Uhr nachmittags die Nummern 42 001 45 000

Für jede Perſon eines Haushaltes können zwei etwas
größere Heringe zum Preiſe von 25 Pfennig für zwei Stüe
abgegeben werden Man wolle abgezähltes Geld vor allem
Kupfergeld bereit halten Papier zum Einwickeln iſt mit
zubringen

Butter
Auf Grund der Verordnung des Magiſtrats vom

13 Januar 1916 wird die Verteilung der Butter in der
Woche vom 16 bis 22 April 1917 39 Woche folgender
maßen geregelt

Es entfallen auf den Kopf der Bevölkerung 55 Gramm
Die Menge welche an die einzelnen Haushalte
abgegeben werden kann beſtimmt ſich nach der Zahl der An
gehörigen des Haushalts die ſich aus der Fettkarte ergibt

Der Verkauf beginnt am Dienstag den 17 April Er
erfolgt auf Grund des für die 39 Woche gültigen Abſchnitts
der Fettkarte in den Geſchäften in denen die Käufer in die
Kundenliſte eingetragen worden ſind

Der Verkäufer hat beim Verkaufe den Abſchnitt der
39 Woche der Fettkarte abzutrennen und den Verkauf in
der Kundenliſte anzumerken Die abgetrennten Abſchnitte
ſind gebündelt dem Stadt Ernährungsamte Schmeerſtr 1 III
Zimmer 26 am Montag den 23 April 1917 abzuliefern

Militär Urlauber erhalten die Butter auf Grund von
Butterſcheinen nur auf dem ſtädtiſchen Markte Talamt
ſchule

Zur Kohlenverſorgung
Auf Grund der Verordnung des Magiſtrats vom 15 Februar

1917 können in der Woche vom 16 bis 21 April d Js auf die
Kohlenmarken mit dem Buchſtaben L je Zentner Koblen bei
den Kleinhändlern bezogen werden Die Jnhaber der Karten
haben wenn es dem Händler an Vorrat mangelt keinen Anſpruch
den Wochenbedarf von 1 Zentner auf einmal zu verlangen

Wer in ſeinem Haushalte noch Vorräte für mehr als 1 Woche
hat iſt zum Ankauf von Kohle nicht berechtigt Zuwiderhand
lungen ſind nach der eingangs erwähnten Verordaung ſtrafbar

Die Händler ſind verpflichtet nicht nur an ihre bisherigen
Kunden ſondern ſoweit der Vorrat reicht an jede Perſon Kohlen
gegen Kohlenmarken zu verabfolgen Zuwiderhandlungen unter
liegen gleichfalls den genannten Strafbeſtimmungen

Klein und Groshändler haben die von ihnen abgenommenen
Kohlenmarken und Bezugsſcheine an jedem Vormittag in ver
ſjchloſſenem Briefumſchlag auf dem der Name und die Wohnung
des Händlers und die Bezugsauelle zu vermerken ſind an das
Hochbauamt Rathausſtraße 6 Zimmer 108 abzugeben Die
Kohlenmarken mit dem Buchſtaben H verlieren mit dem 15
April ihre Gültigkeit Am kommenden Montag müſſen alſo von
den Kohlenhändlern alle Marken mit dem Buchſtaben U ab
gegeben werden

Bei der allgemeinen Verſorgung ſind Heereslieferungen
Lieferungen an Krankenanſtalten Behörden ſowie alle Betriebe
für Volksernährung vor allen anderen zu berückſichtigen in wei
terer Folge wird der Bedarf der Jnhaber der Kohlenkarten und
zuletzt jener der oben nicht genannten Jnhaber von Bezugs
ſcheinen gedeckt

Torffaſern Beſchlagnahme
Am 14 April iſt eine Bekanntmachung in Kraft getreten durch die alle Torffaſern Blattſcheiden von Eribpho

rum ſoweit ſie mit der Hand geſammelt oder mechaniſch
ausgeſondert ſind gleichviel in welchem Zuſtand der Vertor
fung ſie ſich befinden beſchlagnahmt werden Trotz der Be
ſchlagnahme bleibt die Veräußerung und Ablieferung der
noch nicht aufbereiteten Torffaſermengen an beſtimmte in
der Bekanntmachung näher bezeichnete Aufbereitungsan
ſtalten und ebenſo an beſonders ermächtigte Torfwerke oder
deren Beauftragte zum Zwecke der Ablieferung an die Auf
bereitungsanſtalten erlaubt Die bereits aufbereiteten Torf
faſern dürfen von den Aufbereitungsanſtalten jedoch nur an
die Kriegswollbedarf Aktiengeſellſchaft in Berlin veräußert
und abgeliefert werden Die Aufbereitungsanſtalten ſind von
der KriegsRohſtoff Abteilung des Königlich Preußiſchen
Kriegsminiſteriums verpflichtet worden einen feſtgeſetzten
Uebernahmepreis für geſammelte Torffaſern zu zahlen

GFleichzeitig iſt für alle beſchlagnahmten Torffaſern von
mindeſtens 5 ebm Menge die nicht ſpäteſtens 6 Wochen nach
dem Anſammeln an eine der zugelaſſenen Aufbereitungsan
ſtalten veräußert worden ſind oder die ſich im Gewahrſam
einer ſolchen Aufbereitungsanſtalt befinden eine Meldepflicht
eingeführt worden

ößeredie beDer Wortlaut der Bekanntmachung die eine
Anzahl von Einzelbeſtimmungen enthält welche für
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teiligten Kreiſe von Bedeutung ſind iſt in den amtlichen Zei



tungen verdffentlicht worden und kann bei den Landraks
ämtern Kreisdireltionen und Polizeiverwaltungen einge
ſehen werden

dè/eò bhsakn hhheſaèzjd

verhalten bei Branöfällen
Bei allen Schadenfeuern auch bei ſcheinbar ge

ringfügigen Brandfällen iſt grundſätzlich ſofort die Feuer
wehr zu rufen damit ausreichende Löſchhilfe für alle Fälle

wenn ſich das Feuer z B nicht im Keime erſticken läßt
baldmöglichſt zur Hand iſt Die Löſchhilfe der Feuerwehr
und Jnanſpruchnahme in Fällen bei denen es ſich um
Rettung bedrohter Menſchen oder um Veſeitigung von Verkehrs
Linderniſſen handelt iſt Uunentgeltlich

Die im Publikum immer noch verbreitete irrige Anſicht daß
Löſchbilfe zu bezahlen iſt führt häufig dazu die Feuerwehr zu

d h wenn ein zunächſt geringfügiges Feuer ſich gefahr
rohend ausgebreitet hat zu rufen Daß durch ein derartiges
abrläſſiges und ſtrafbares Verhalten die Sicherheit von Gut und
eben der Hausbewohner oder Angeſtellten aufs Spiel geſetzt

wird liegt auf der Hand
Die Alarmierung der Feuerwehr kann durch Fern

wrecher Nr 6697 und 1234 oder durch Betätigung der Feuer
melder erfolgen Pei Fernſprechmeldung T langſam
und deutlich zu ſprechen und vor allem die Angabe der Straße
und Hausnummer notwendig Man verlaſſe den Fernſprecher
nicht bevor die Feuerwehr antwortet daß ſie verſtanden hat
Es iſt von größter Wichtigkeit daß jeder Hausbewohner weiß
wo der nächſte Feuermelder hängt und wee er benutzt
wird Jn dieſer Hinſicht herrſcht vielfach noch große Unkenntnis
Eine wiederholte Belehrung der Familien angehörigen auch
Kinder und des Hausperſonals ſollte nicht verabſäumt werden
denn nur dadurch wird im Gefahrsefalle trotz Kopfloſigkeit und
Aufregung die Puermeidung ſchnell vor ſich gehen können Es
wird bei dieſer Gelegenheit daran erinnert daß die Straßen
fenermelder lediglich bei Vrandfällen benutzt
werden dürfen während die Benachrichtigung der Feuerwehr
bei Unfällen Schornſtein oder Aſchengrubenbränden und bei
ähnlichen Anläſſen durch Fernſprecher oder durch die Polizei
Revierwachen zu erfolgen hat Vor mißbräuchlicher Benutzung
der Feuermelder wird im Jntereſſe der Sicherbeit der Vürger
ſchaft dringend gewarnt Der Täter hat ſchwere Strafen zu er
warten ſeine P wird durch den Spürhund der
Feuerwehr ſehr erleichtert

Schlieslich ſei noch auf folgende Merkſätze über das Ver
balten bei Brandfälken hingewieſen Bei Feuer ruhig überlegen

vernünftig handeln Feuerwehr ſofort alarmieren Bren
nende Räume dicht abſchließen Türen nach Treppen geſchloſſen
balten Jſt Treppe oder Rückzugsweg verqualmt zurückbleiben

Geſährdete Verſonen ſollen ſich der Feuerwehr bemerkbar machen
Niemals auf Zuruf des Publikums herabſpringen nur Anord
nung der Feuerwehr befolgen Jn verqualmten Räumen kriechen
naſſes Tuch vor Mund und Naſe Brennende Perſonen am Weg
laufen hindern zu Boden werfen und wälzen deren Kleider
nicht abreißen ſondern mit fremden Kleidern und Decken feſt
umhüllen dann erſt begießen und Arzt holen

Elerverſorgung
Man ſchreibt uns von amtlicher Seite Durch die Verordnung

vom 24 Auguſt 1916 über Eier für die Provinz Sachſen zur Aus
führung gebracht am 18 September 1916 iſt angeordnet daß
die Geflügelhalter nur für ſich ſelbſt für die Angehörigen ihrer

Wirtſchaft einſchließlich des Geſindes ſowie ferner für die Natu
ralberechtigten insbeſondere Altenteiler und Arbeiter ſoweit ſie
lraft ihrer Berechtigungen oder für Lohn Eier zu beanſpruchen
haben ſolche zurückbehalten oder unentgeltlich abgeben
deu Jede andere unentgeltliche Abgabe von Eiern iſt durch
die Verordnung verboten Ein Verkauf von Eiern aber darf nur

de an die von der Provinzialeierſtelle beſtellten Auf
äufer Die Abgabe von Ejern durch die Kommunalverbände an

die Verbraucher darf nur gegen Eierkarte erfolgen Durch An
ordnung der Reichseierſtelle iſt feſtgeſetzt daß für das laufende
Eierwirtſchaftsjghr vom 15 März 1917 bis 15 März 1918 auf den
Kopf der Verſorgungsberechtigten eine Geſamtmenge von höchſtens
26 Eiern fallen darf Dies ſchließt aber noch keineswegs bas
Recht in fich daß nunmehr alle 2 Wochen ein Ei verteilt werden
müſſe und ebenſowenig einen Anſpruch auf den Erhalt dieſer Ge
ſamtmenge

Nach der zunächſt getroffenen Regelung lieferten die von der
Provwinzialeierſtelle beſtellten Aufkäufer die aufgekauften Eier an
den Kommunalverband Kreis ihres Wohnſitzes ab der Kom
munalverband nahm die für ſeine Verſorgungsberechtigten er
forderlichen Eier vorweg und verfügte über den Ueberſchuß nach
Weiſung der Provinzialeierſtelle Mit dieſer Organiſation welche
die einfachſte und zweckentſprechendſte erſchien war der notwendige
Erfolg aber nicht verbunden Die Provinziale erſtelle erhielt zur
Verſorgung der Bedarfskreiſe derartig geringe Mengen Eier aus
dem Regierungsbezirk Erfurt z B während eines halben Jahres
600 daß dieſe Erſcheinung nicht auf die damals verminderte Lege
fähigkeit der Hühner zurückzuführen war ſondern andere Gründe
haben mußte Dieſe Gründe waren die daß in den Kommunal
verbänden offenſichtlich ein Mehrverbrauch von Eiern als zuläſſig
ſtattfand und augenſcheinlich ein lebhafter Schleichhandel zu
m e reſen nach den großen Städten ſich immer mehr ein
bürgerte
Es wurde deshalb zunächſt für einen Teil der Provinz ver

ſuchswelſe angeordnet daß die durch die Aufkäufer erfaßten Eier
jämtlich an die Provinzialeierſtelle unmittelbar abgeführt und
ſodann von ihr verteilt würden Der Verſuch wurde im Dezember
7916 gemacht als in der Legefähigkeit der Hühner eine Ver
beſſerung noch nicht eingetreten war Er hatte trotzdem den über
raſchenden Erfolg daß das 20 40fache an Eiern aufkam Jnfolge
deſſen wurde dieſes Soſtem nach und nach auf die ganze Provinz
mit gutem Erfolg ausgedehnt obwohl es den nicht zu verkennen
den Nachtejl einſchließt daß ein Teil der Eier zunächſt aus dem
Erzeugergebiete heraus und dann wieder dahin zurückgeſchickt
werden muß Dieſer Mangel iſt aber nicht ſo umfangreich wie es
dargeſtellt wird denn aus dem Erzeugergebiete gehen unverhält
nismäßig mehr Eier heraus als wieder zurück z B Altmark
z Zt 300 000 38 000 wöchentlich Zu dieſem neuen Syſtem
mußte aber auch in den übrigen Teilen der Provinz immer mehr
übergegangen werden weil die Provinz durch die Reichseierſtelle
mit einer Abgabeauflage von 29 000 000 Eiern bedacht worden iſt
welche den Rüſtungsinduſtriearbe tern in weſtlichen und Königl
Sächſchen Gebieten zukommen ſollen Es mußten daher rechtzeitig
Vorkehrungen getroffen werden damit dieſe Eiermenge tatſächlich
im vaterländiſchen Jntereſſe erfaßt werden kann Nach den Er
gebniſſen der erſten Organiſation war dies aber unter ihrer Herr
ſchaft nicht zu erwarten denn das geringe Aufkommen unter dieſem
erſten Syſtem ecmöglid,te nicht einmel die Lazarette und Kranken
häuſer mit Landeiern zu verſorgen ſie mußten auf Kühl Kalkeier
aus Berlin angewieſen werden obwohl erwieſenermaßen auf dem
Lande ausreichende Mengen von Eiern vorhanden waren Wenn
daher die Bevölkerung über den erwähnten Mangel des Hin und
Herſchickens der Eier ſowie darüber daß Eier aus derſelben Ort
ſchaft durch das Verſerden und die Rückkehr zu den Verſorgungs
berechtigten ſich verteuern Klage führt ſo liegt die Schuld daran
daß unter dem erſten Syſtem an die Kommunalverbände in keiner
Weiſe genügend Eier abgeliefert wurden Die hier und da her
vorgetretene Unzufriedenheit der Landbevölkerung t der Neu
organiſation hat aber weiter ſeinen uneingeſtandenen Grund
darin daß die Verſorgungsherechtigten auf dem Lande und in
den kleineren Städten jetzt infolge ſchärferer Exfaſſung un
Eier erhalten als in den größeren Städten höchſtens 26 in
einem Jahr Dieſe Beſchränkung muß getragen werden
wenn die erwähnte Velieferung der Jnduſtriegehbiete ſichergeſtellt
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werden ſoll Es gehört dies zu den Beſchränkungen die im vater
ländiſ Intereſſe von jedermann gefordert werden müſſen

Die weiteren Veſchwerden welche gegen die NReuorganiſation
ch erheben Mangel an Verpackungsmaterial Verſchlechterung

Ware ungenügendes Erfaſſen der Eier uſw ſind augenſchein
lich übertrieden Soweit ſie berechtigt ſind haben ſie ihren Grund
darin daß die Neuorganiſation erſt kurze Zeit arbeitet Es fehlt
aber auch jeder Beweis dafür daß unter der alten Organiſation
dieſe Mängel nicht ebenfalls in Erſcheinung getreten wären zu
wal es den Kommunalverbänden an dem nur ſchwer zu erlangen
den ſach und fachkundigen Perſonal fehlt ſie auch kaum in der
Lage ſein würden daß z Zt wegen Materialmangels ſchwer
aufzuhringende Verpackungsmaterial in einem agen Umfange
wie es bereits durch die Provinzialeierſtelle beſchafft worden iſt
ch zu verſchaffen Ein Verderb der Eier kann in der jetzigen

Jahreszeit überhaupt bei ſachgemäher Lagerung in wenigen
Wochen gar nicht eintreten Dieſe Tatſache wird jeder im Eier
handel erfahrene Sachverſtändige beſtätigen Wie könnten ſonſt
Eier wie es im Frieden geſchah von weither eingeführt werden

Gleichwohl ſoll verſuchsweiſe und in der Erwartung daß da
durch dem Eieraufkommen kein Eintrag geſchieht dem von den
Kommunalverbänden immer dringender ausgeſprochenen Wunſche
ſich aus den in ihrem Bezirk aufkommenden Eiern zunächſt ſelbſt
zu beliefern Rechnung getragen werden Die Kommunalver
bände haben die Erlaubnis erhalten von den Aufkäufern der
Provinzialeierſtelle den auf ihren Bezirk entfallenden Teil vor
weg abzufordern und unmittelbar zur Verteilung zu bringen
wodurch der Hin und Hertransport erſpart wird ſowie auch die
Koſten der in den Kreiſen verbleibenden Eier ſich vermindern
werden Zugleich wird wie bereits in den Zeitungen veröffent
licht iſt mit Rückſicht auf den Eintritt der Legezeit der Hühnerin der ſich das Aufkommen der Eier erheblich vermehrt der Preis

von 24 auf 22 Pfg und die Aufkaufgebühr von 4 auf 3 Pfg
ermäßlgt werden

Es ſteht zu hoffen daß ſich dadurch die meiſt qus Unkenntnis
der Zuſammenhänge entſtandene Unzufriedenheit über die Eier
cufbringung bezw Verteilung in der Bevölkerung legen wird

Lokaler Teil

Ein ernſtes Wort in ernſter Stunde
Mit der verringerten Brotration wird dem deutſchen

Volke ein neues Opfer auſerlegt Wenngleich durch eine er
höhte Fleiſch und Kartoffelration ein Ausgleich geſchaffenwird ſo darf dennoch nicht die Schwere vieſes Opfers ver

kannt werden
Wieder einmal iſt ein Augenblick gekommen in welchem

unſere geſamte Bevölkerung das ſooft gegebene
Verſprechen eines Durchhaltens bis zumendgültigen Siege erproben und erhärten
kann Eine außerordentlich moraliſche Kraft wird erfordert
um dieſes Verſprechen einzulöſen Geſtärkt und gekräftigt
ſollte aber gerade im Augenblick dieſe Kraft durch den Ge
danken werden daß draußen an der Weſtfront eine Schlacht
entbrannt iſt welche alle bisher in dem Weltkriege
weſenen Schlachten an gewaltigen Schrecken überbietet Was
dort unſere Helden welche einem unerbittlichen lange und
ſicher vorbereiteten Trommelfeuer ausgeſetzt ſind aushalten
müſſen iſt unendlich viel mehr als die Entbehrungen welche
ſich die Zivilbevölkerung auferlegen muß Oder ſollte irgend
jemand die Entbehrungen in der Ernährungsfrage ja ſelbſt

ein zeitweiliges Hungergefühl mit den Prüfungen gleich
ſetzen wollen welche unſere verwundeten Krieger und unſere
für ihr Vaterland in Gefangenſchaft geratenen Soldaten er

leiden müſſen Gerade jetzt wird es ſich darum handeln ſich
dieſen Männern ebenbürtig zu zeigen und zu beweiſen daß
Meta rn Leib und ihr Blut nicht umſonſt dahingegeben
haben

Das deutſche Volk iſt nach der Ablehnung des kaiſer
lichen Friedensangebotes ſich voll des Schickſals bewußt das
ihm zuteil werden würde wenn es die notwendigen Ent
behrungen in der Ernährungsfrage nicht auf ſich nähme
Durchaus falſch iſt es zu meinen daß ein raſcher aber der
Sicherheit des Deutſchen Reiches nicht genügender Friedens
ſchluß zu einer Verbeſſerung der Ernährung führen würde
Da nach allen vorhandenen Angaben England Frankreich
Jtalien und ſelbſt die Vereinigten Staaten von Amerika mit
einer Welthungersnot für das Jahr 1917 rechnen da ſchon
jetzt in England der ſeit 100 Jahren höchſte Getreidepreis
bezahlt wird und das Brot ſehr erheblich teurer iſt als bei
uns ſo würden dieſe Länder bei einem vorzeitigen Friedens
ſchluß durch ihre eigenen Anſprüche die Verſorgung Deutſch
lands mit ausländiſchen Nahrungsmitteln verhindern Sie
würden wie es immer wieder in England betont wird un
ſere Handelsflotte aufteilen und auch durch andere Mittel
unſere Schiffahrt unterbinden Rußland hingegen iſt wie
man nach den neuſten Ereigniſſen zur Genüge weiß infolge
innerer Transportſchwierigkeiten nicht einmal in der Lage
ſeinen eigenen Brotbedarf in den Städten zu decken Wir
ſind in dieſem Kriege beſſer geſtellt als diejenigen welche
uns auszuhungern dachten weil wir nicht von der mißratenen
Welternte und nicht von einem durch einen Unterſeebvot
krieg ſich rapide vermindernden Frachtraum abhängig ſind
Wenn wir auch relativ wenig Nahrungsmittel im Lande
haben ſo wiſſen wir doch wenigſtens was wir haben Wir
wiſſen daß ſich zeitweilig die Verhältniſſe verſchlimmern
können aber wir ſtehen nicht wie unſere Feinde vor dem
dunklen Gefühl daß unter Umſtänden eine Kataſtrophe in
der Ernährung eintreten kann welche den Abſchluß des
Krieges bilden müßte dieſe unſere Sicherheit gegenüber
unſeren Feinden beſteht aber nur dann wenn wir die von
uns geforderten Opfer der Einſchränkung ſo hart ſie auch
ſind auf uns nehmen Wir en die Waffen in der Hand
müſſen aber ſparſam mit denſelben umgehen und wenn wir
dies nicht tun dann werden ſie uns vom Feind aus der Hand
geſchlagen Dann aber würde für 7 Volk nicht nur

eine Zeit bitteren Hungerns anbrechen ſondern gleichzeitigeine langjährige Periode niedrigſter Löhne und ſhme glich

ſter Vermögensverluſte Denn während Frankreich Jtalien
und Rußland ſich Elſaß Lothringen Trieſt und Trient Kon
ſtantinopel und große öſterreichiſch ungariſche Provinzen als
Siegespreis heimholen würden würde die ſchon
längſt geplante Annexion unſeres wirtſchaftlichen Reichtums
vornehmen und denſelben zerſtückeln Teures Brot und
niedrige Löhne würden für unſere Arbeiterſchaft und unſer
geſamtes arbeitendes Volk die Folge ſein

Darum gilt es alle Kraft anzuſpannen und die Zähne
aufeinander zu beißen Jn dem Gedanken an die Opfer
welche deutſche Männer draußen im Felde unter dem Hagel
der Geſchoſſe in Sturm und Regen in engen Unterſtänden
und Behauſungen auf unermüdlicher ſtets dem Tode naher
Meeresfahrt und in heiſpielsloſem Heldenkampfe in den
Lüften für uns leiden auszuhorren und die neuen Opfer in
der Ernährungsfrage auf ſich zu nehmen
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Hallenſer in den verluſtliſten
Preuhiſche Verluſtliſte Rr 796 Krone Otto Gefr 25 2 99

leicht verw Zwanzig Paul 18 5 81 leicht verw
Sächſiſche Veriuſtliſte Rr 3996 Ruſamm Erich Gefr 23 11

86 erneut verw leicht b d TrPreußiſche Veriuſtiiſte Nr 797 Kirſt Walter 12 2 96
Eiebichenſtein bis vermißt lt priv Mittl in Gfgſch Müller
Emil 26 12 95 leicht verw b d Tr Zöller Walter 12 11 96
leicht verw

en Verluſtliſte Nr 798 Schmidt Gerhard 6 4 97
gefallen ertens Paul 9 12 91 bish vermißt z Tr zur
Trautmann Alwin 1 4 88 bisher in Gefgſch geſtorben in
v 5 4 15reuhßiſche Verluſtliſte Rr 799 Buttgereit Richard 28 3 87
leicht verw b d Tr Pfeffer Max Utffz 5 11 84 Cröllwitz
gefallen Schmidt Otto 29 1 94 leicht verw Spelling Heinrich
Gefr 3 5 88 bisher vermißt in Gfgſch

Preuhiſche Verluſtliſte Nr 300 Bärenklau Auguſt 30 10 77
bisher verw geſtorben Kramer Paul 10 4 72 bisher vermißt
geſtorben Stark II Hans 19 2 97 bisher vermißt verw in
Gefaſcheenhiyche Verluſtliſte Nr 301 Müller Franz Utffs 3 5
85 geſtorben iaf Krankheit Schleichert Friedrich 3 11 94
verw 24 11 14

Sächſiſche Verluſtliſte Nr 398 Kutſchbach Hans Gefr 25 11
Le verw Luders Hermann 11 5 89 bisher vermißt in

efgſch
Preußiſche Verluſtliſte Nr 502 Veyer Kurt Gefr 18 8 96

chwer verw Bruckhaus Otto 25 4 97 leicht verw Jung
heodor 23 2 94 bisher vermißt in Gefgſch Meyer Hans

11 3 93 bisher vermißt in Eefaſch 25 11 16 Pfeiffer Kurt
25 1 93 bisher vermißt verw u in Eefugſch

Preußiſche Verluſtliſte Nr 803 Böger Max Gefr 3 4 87
leicht verw Fiſchbeck Karl 6 9 87 geſtorben inf Krankheit
Hedel Franz 9 86 bisher verw gein gefallen 6 9 14
Künſtling Paul 3 11 94 verw 27 4 15 Lingesleben Otto
10 3 81 geſtorben infolge Krankheit Riemenſchneider Richard
11 10 95 vermißt Schleichert Friedrich Gefr 11 94 bish
verw vermißt 28 1 15 Siedner Erich 29 10 91 bisher verm
n Siegmund Artur Utffs 90 10 92 durch Unfall leicht
verletzt

Preghtſche Verluſtliſte Nr 584 Eckert Bernhard Gefr 2 4
89 leicht verw Hennig Richard 11 10 78 ſchwer verw Mann
hardt Kurt 12 5 94 gefallen Paake Otto 10 9 97 leicht
verw Rößler Richard 21 6 95 ſchw verw Schit Paul 14 4
95 geſtorben infolge Krankheit

Auf die 6 Kriegsanleihe

ſind bei der ſtädtiſchen Sparkaſſe bis zum 13 April
in 3869 Poſten 11 013 600 Mark gezeichnet worden

Bei der Sparkaſſe des Saalkreiſes wurden auf die 6 Kriegs
anleihe bis zum 13 April 5 205 000 Mark in 2103 Poſten einſchl
3 Millionen eigene Zeichnung gezeichnet Mit Rückſicht auf den
bevorſtehenden Zerchnungsſchluß 16 April iſt die Kaſſe auch am
Sonntag den 15 April von 8 Uhr vormittags bis 5 Uhr nach
mittags mit Ausnahme der Zeit während des Gottesdienſtes
ſür den Zeichnungsverkehr geöffnet

Die Jduna die Zeichnangsſtelle für Kriegsanleihe iſt hält
ihre Kaſſenräume am Sonntag den 15 April außerhalb des
Pottesdienſtes bis 5 Uhr nachmittags geöffnet Auch diesmal
bat ſie wie uns mitgeteilt wird ihren Angeſtellten die Mög
lichkeit gegeben ſich in Teilbeträgen bis zu 5 Mark herab an
Kriegsankeihe Zeichnungen zu beteiligen und ferner zugetaſſen
die Einzahlungen auf die Anleiheſtücke von 100 Mark ab in
monatlichen Raten vom Gehalt abzutragen

Ackerverpachtung durch den Bund zur Erhaltung und Mehrung
der deutſchen Volkskraft

Bis Sonnabend den 14 d Mts ſind alle Aecker im Süden
der Stadt eingeteilt Feuerwache Bergmannstroſt

s Sonntag abend iſt der Acker an der Leipziger Chauſſee
fertig und am Montag am Roſengarten 2 vorm Roſen
garten Der einzige Acker welcher noch nicht zur Verfügung
geſtellt werden kann iſt derienze am Grünen Wesg Er wird
vorausſichtlich bis Ende der nächſten Woche fertiggeſtellt ſein
Alle diejenigen die von uns Land auf den betreffenden Aeckern
beſitzen werden erjucht ſofort ihre Anteile durch Einſtecken von
Pſfählen an denen ihr Name ſteht in Beſitz zu nehmen Wer
das verſäumt hat es ſich ſelbſt zuzuſchreiben wenn Unberufene
ſich das Land aneignen

Eiſernes Kreuz
Dem Lehrer Kurt Wicke Sohn des Gaſtwirts Guſtav

Wicke wurde auf dem weſtlichen Kriegsſchauplatz das Eiſerns
Kreuz verliehen

Mit dem UBootKrieg gegen England
hieß das Thema eines intereſſanten Vortrages den Oberleutnant
a D Dr Zowe Donnerstag abend in den Thalia Sälen
hielt Der Vortragende ſchilderte eingehend die Bewaffnung
und Einrichtung der Torpedo und UBoote Die hauptſächlichſte
Waffe dieſer Sch ffsgattungen iſt der Torpedo eine Geſchoßart
die in der heutigen Form 1864 von dem öſterreichiſchen Marine
offizier Lupis konſtruiert wurde Der Torredo hat eine Länge
ron etwa 10 Metern läuft bis zu 10 Km bei einer Geſchwindig
keit von 1 Km in der Minute Er enthält eine Sprengladung
von 24 Zentner Der Torvedo wird aus einem ſog Lancier
rohr entſandt und bewegt ſich unter Waſſer in einer Tiefe von

3 Meter fort Ein daran angebrachter Tiefenapparat be
wirkt die Einhaltung dieſer gleichmäßigen Tiefe ein Gradlauf
regulator ſorgt für geraden Lauf Unter Waſſer bewegt ſich der
Torpedo durch ſeine eigene in Aktumulatoren aufgeſpeicherte An
triebskraft Gegen Torpedos hat man ſich durch Abſchließung der
einzelnen Unterwaſſerſchiffsleile durch waſſerdichte Schotten und
Fangnetze zu gern verſucht abſolut wirkſame Mittel hat man
jedoch bis heute nicht gefunden Die deutſchen Torpedoboote
haben in dieſem Kriege ganz Außerordentliches geleiſtet

Das Boot iſt zuerſt von der franzöſiſchen Marine verſucht
worden zuletzt von den Großmächten iſt Deutſchland zum Bau
von Booten geſchritten hat jedoch heute mit ſeinen Booten
eine abſolute Ueberlegenheit gegenüber jeder anderen Kriegs
macht Man unterſcheidet zwei Arten von Unterſeebooten das
Urterwaſſerboot und das Tauchboot Das Unterwaſſerboot iſt
hauptſächlich dazu beſtimmt uater Waſſer zu fahren und wird
rorzugsweiſe von England verwendet das Tauchboot iſt ſo kon
ſiruiert daß es den größten Teil der Fahrt über Waſſer zubringt
und nur zum Schütz Angriff oder Ruhe untertgucht Die Ge
S der UBoote über Waſſer beträgt 49 45 unterv er 20 Km Unter Waſſer fährt das Boot gewöhnlich in einer
7ieſe von 7 Meter nur in Ruhepauſen taucht es noch tieſer
und legt ſich an günſtigen Stellen auf den Meeresboden Jm
Falle einer Havarie rettet ſich die Mannſchaft durch Hochſteigen
laſſen eines Televhonkabels an dem ſich die Mannſchaft rettet

Ferner ſprach der Vortragende ausführlich über die Minen
legetätigkeit Tnneneinrichtung und Heldentaten unſerer Voote
was er durch eine große Anzahl Originalaufnahmen von See
lkaämpfen Schiffsverſenkungen uſw zu illuſtrieren wußte Der
Vortrag fand die rege Aufmerkſamkeit und den warmen Beifall
des Publikums

Der Unterricht in den ſtädtiſchen Mittel und eva
Volkſchulen beginnt nach einer Bekanntmachung des Magi
Utrats morgens um 8 Uhr
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